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VERMERK 

Betr.: ‒ Abstimmungsergebnis 

‒ VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte  

= Ergebnis des am 16. März 2021 abgeschlossenen schriftlichen 
Verfahrens 

= Annahme des Standpunkts des Rates in erster Lesung und der 
Begründung des Rates 

  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in Anlage 1 
enthalten. 

Bezugsdokumente: 
 

   14308/20 

 + COR 1 
 + ADD 1 

Datum des Beschlusses des AStV (2. Teil) über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens: 10.3.2021 

Die Protokollerklärungen und/oder Erklärungen zur Stimmabgabe sind in Anlage II enthalten. 
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ANLAGE I COMM 2C  DE 
 

ANLAGE I 

___________________ 
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ANLAGE II COMM 2C  DE 
 

ANLAGE II 

 

Erklärung Dänemarks 

Dänemark bekräftigt, dass es die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte uneingeschränkt unterstützt, möchte 

aber auf Folgendes hinweisen: Wenn die zuständige Behörde in Dänemark gemäß Artikel 4 

Absatz 1 über eine von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats an einen dänischen 

Hostingdiensteanbieter erlassene Entfernungsanordnung unterrichtet wird, wird die dänische 

zuständige Behörde den Hostingdiensteanbieter über die Rechtswirkung dieser Anordnung 

unterrichten. 
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